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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2020/2131 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. Dezember 2020 

über die Abschaffung von Zöllen auf bestimmte Waren 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (1), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union und die Vereinigten Staaten von Amerika (im Folgenden „Vereinigte Staaten“) haben die umfassendsten 
und tiefsten bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen der Welt und ihre Volkswirtschaften sind eng 
miteinander verzahnt. Der bilaterale Handel mit Waren und Dienstleistungen zwischen ihnen beläuft sich auf einen 
Wert von mehr als 1 Bio. EUR pro Jahr, was ungefähr 3 000 Mio. EUR pro Tag entspricht. Diese engen Handels- und 
Investitionsbeziehungen kommen Verbrauchern, Arbeitnehmern, Unternehmen und Investoren zugute. 

(2) Die Union ist fest entschlossen, seine Handels- und Investitionsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten zu 
verbessern. Dazu gehören die Erschließung neuer Wege zur Verbesserung der bilateralen Handelsbeziehungen, zum 
Abbau handelspolitischer Irritationen und zur Beilegung laufender Handelsstreitigkeiten. Um weitere Störungen 
dieser Handelsbeziehungen zu vermeiden, sollten die Einfuhrzölle der Union für eine begrenzte Zahl von Waren für 
einen Zeitraum von fünf Jahren erga omnes abgeschafft werden. 

(3) Die Abschaffung der Zölle sollte davon abhängig sein, dass die Vereinigten Staaten ihre Ankündigung, Zölle auf eine 
bestimmte Zahl von Waren zu senken, wirksam umsetzen und auf die Einführung neuer Maßnahmen, die den in der 
Gemeinsamen Erklärung der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union über ein Zollabkommen vom 
21. August 2020 (2) (im Folgenden „Gemeinsame Erklärung“) verfolgten Zielen abträglich wären, verzichten. 

(4) Die Abschaffung der Zölle sollte ab demselben Zeitpunkt gelten wie die wirksame Umsetzung der Ankündigung der 
Vereinigten Staaten, ihre Zölle auf eine bestimmte Zahl von Waren zu senken, d. h. ab dem 1. August 2020. 

(1) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. November 2020 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 9. Dezember 2020. 

(2) Siehe Dokument ST 12652/20 auf http://register.consilium.europa.eu. 
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(5) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um bei Nichterfüllung der mit dieser Verordnung festgelegten 
Voraussetzungen die Anwendung dieser Verordnung vorübergehend auszusetzen. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) ausgeübt werden. 

(6) Wegen der Dringlichkeit der Vermeidung weiterer Störungen der Handelsbeziehungen zwischen der Union und den 
Vereinigten Staaten sollte diese Verordnung umgehend nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. Aus demselben 
Grund wird es auch als angemessen angesehen, eine Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem 
Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitswiese der Europäischen Union und dem Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Atomgesellschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen 
Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Abschaffung von Zöllen 

Für die Waren der in Abschnitt I des Anhangs aufgeführten Zolltarifpositionen betragen die anwendbaren Einfuhrzölle des 
Gemeinsamen Zolltarifs 0 % (d. h., es besteht Zollfreiheit) erga omnes. 

Artikel 2 

Voraussetzungen für die Abschaffung der Zölle 

Die Abschaffung der Zölle auf die Waren der in Abschnitt I des Anhangs aufgeführten Zolltarifpositionen setzt voraus, dass 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Senkung der Zölle durch die Vereinigten Staaten erga omnes für die Waren der in Abschnitt II des Anhangs 
aufgeführten Zolltarifpositionen; und 

b) den Verzicht der Vereinigten Staaten auf die Einführung neuer Maßnahmen gegenüber der Union, die den mit der 
Gemeinsamen Erklärung verfolgten Zielen abträglich sind. 

Artikel 3 

Vorübergehende Aussetzung 

Erfüllen die Vereinigten Staaten die Voraussetzungen nach Artikel 2 nicht oder liegen hinreichende Beweise für eine 
künftige Nichterfüllung dieser Voraussetzungen durch die Vereinigten Staaten vor, kann die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, um die Abschaffung der Zölle gemäß Artikel 1 auszusetzen, bis die Voraussetzungen 
gemäß Artikel 2 erfüllt sind. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 4 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 4 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für den Zollkodex, der durch Artikel 285 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

(4) Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 5 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2025. 

(3) Falls die Anwendung dieser Verordnung gemäß Artikel 3 ausgesetzt wird oder die Geltungsdauer dieser Verordnung 
bereits vor dem 31. Juli 2025 endet, veröffentlicht die Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union eine 
Bekanntmachung über die Aussetzung. 

(4) Auf Antrag der betroffenen Wirtschaftsbeteiligten erstatten die nationalen Zollbehörden der Mitgliedstaaten alle 
Zölle für Einfuhren aus den Vereinigten Staaten zwischen dem 1. August 2020 und dem 18. Dezember 2020, die 
gegenüber den gemäß dieser Verordnung geltenden Zöllen zu viel gezahlt wurden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2020. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

D. M. SASSOLI 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

M. ROTH     
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ANHANG 

Abschnitt I (Kombinierte Nomenklatur der Europäischen Union)                                                                

KN-Code Warenbezeichnung 

0306 11 90 Langusten „Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.“, auch geräuchert, auch ohne Panzer, gefroren, einschl. 
Langusten in ihrem Panzer, in Wasser oder Dampf gekocht (ausgenommen Langustenschwänze) 

0306 12 10 Hummer „Homarus spp.“, ganz, auch geräuchert oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren 

0306 12 90 Hummer „Homarus spp.“, auch geräuchert, auch ohne Panzer, gefroren, einschl. Hummern in ihrem Pan
zer, in Wasser oder Dampf gekocht (ausgenommen ganze Hummer) 

0306 32 10 Hummer „Homarus spp.“, lebend   

Abschnitt II (Zolltarif der Vereinigten Staaten)                                                                

Zolltarifnum-
mer Warenbezeichnung 

Bestehender 
Meistbegünsti-
gungszollsatz 

Neuer 
Meistbegünsti-
gungszollsatz 

1604 20 05 Erzeugnisse, die Fleisch von Krebstieren, Weichtieren oder anderen 
wirbellosen Wassertieren enthalten, genussfertige Gerichte 

10 % 5 % 

7013 41 50 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche (ausgenom
men Trinkgläser), aus Bleikristall, mit einem Wert von jeweils mehr als 
5 USD 

6 % 3 % 

3214 90 50 Nicht feuerfeste Spachtel- und Verputzmassen für Fassaden, Innen
wände, Fußböden, Decken und dergleichen, nicht auf der Grundlage 
von Kautschuk 

6,5 % 3,25 % 

3601 00 00 Schießpulver 6,5 % 3,25 % 

9613 10 00 Feuerzeuge und ähnliche Anzünder, für Gas, nicht nachfüllbar, für die 
Tasche 

8 % 4 % 

9613 90 80 Teile für nicht elektrische Feuerzeuge und ähnliche Anzünder 8 % 4 %   
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2020/2132 DES RATES 

vom 17. Dezember 2020 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2020/123 hinsichtlich bestimmter Fangmöglichkeiten für 
Stintdorsch im Jahr 2020 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2020/123 des Rates (1) wurden die Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und 
Bestandsgruppen in den Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht- 
Unionsgewässern für 2020 festgesetzt. Mit ihr wurden bis zum 31. Oktober 2020 Fangmöglichkeiten für 
Stintdorsch und dazugehörige Beifänge in den Gewässern des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) 
Division 3a und den Unionsgewässern der ICES-Division 2a und des ICES-Untergebiets 4 festgelegt. 

(2) Mit der Verordnung (EU) 2020/1579 des Rates (2) wurde die Verordnung (EU) 2020/123 geändert, um vorläufige 
Fangmöglichkeiten für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 31. Dezember 2020 für Stintdorsch und 
dazugehörige Beifänge in der ICES-Division 3a und in den Unionsgewässern der ICES-Division 2a und des ICES- 
Untergebiets 4 (im Folgenden „vorläufige Fangmöglichkeiten“) festzusetzen. 

(3) Da die vorläufigen Fangmöglichkeiten nur zwei Monate des Fischwirtschaftsjahres betreffen, welches vom 
1. November bis zum 31. Oktober läuft, lagen sie weit unter den jährlichen Fangempfehlungen des ICES. 

(4) Die Fangsaison für Stintdorsch erstreckt sich in der Regel von September bis Januar mit einem Höchststand von 
Oktober bis Dezember. Aus den jüngsten der Kommission übermittelten Fangdaten geht hervor, dass im Oktober 
2020 mehr als 21 000 Tonnen Stintdorsch gefangen wurden. Die Hochrechnung der Zahlen auf die historischen 
Fangmuster der Stintdorschfischerei deutet darauf hin, dass diese vorläufigen Fangmöglichkeiten sehr 
wahrscheinlich bald ausgeschöpft sein werden und daher nicht ausreichen, um die Fangtätigkeit bis zum Ende des 
Jahres abzudecken. Um eine Unterbrechung der Fangtätigkeiten für diesen Bestand vor dem Ende des Jahres 2020 
zu vermeiden, ist es daher angezeigt, die vorläufigen Fangmöglichkeiten entsprechend den jüngsten Schätzungen 
anzupassen, wobei sie uneingeschränkt mit dem ICES-Gutachten in Einklang stehen müssen. 

(5) Die Verordnung (EU) 2020/123 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Die geänderten vorläufigen Fangmöglichkeiten sollten ab dem 1. November gelten. Der Grundsatz der 
Rechtssicherheit und der Grundsatz des Schutzes legitimer Erwartungen werden durch diese rückwirkende Geltung 
nicht berührt, da die betreffenden Fangmöglichkeiten erhöht wurden. 

(1) Verordnung (EU) 2020/123 des Rates vom 27. Januar 2020 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2020 für bestimmte 
Fischbestände und Bestandsgruppen in den Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht- 
Unionsgewässern (ABl. L 25 vom 30.1.2020, S. 1). 

(2) Verordnung (EU) 2020/1579 des Rates vom 29. Oktober 2020 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände 
und Bestandsgruppen in der Ostsee für 2021 und zur Änderung der Verordnung (EU) 2020/123 betreffend bestimmte 
Fangmöglichkeiten in anderen Gewässern (ABl. L 362 vom 30.10.2020, S. 3). 
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(7) Da die vorläufigen Fangmöglichkeiten den Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Dezember 2020 abdecken, sollte 
diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. 

(8) Das Vereinigte Königreich wurde gemäß Artikel 130 Absatz 1 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft (3) konsultiert –– 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2020/123 

Die Verordnung (EU) 2020/123 wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. November 2020 bis zum 31. Dezember 2020. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 
S. SCHULZE     

(3) ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
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ANHANG 

In Anhang IA der Verordnung (EU) 2020/123 erhält die Tabelle zu den Fangmöglichkeiten für Stintdorsch und dazugehörige Beifänge in ICES- Division 3a und in den Unionsgewässern von 
ICES- Division 2a und ICES-Untergebiet 4 folgende Fassung:                                                                

„Art: Stintdorsch und dazugehörige Beifänge Gebiet: 3a; Unionsgewässer von 2a und 4  

Trisopterus esmarkii (NOP/2A3A4.) 

Zeitraum 1. November 2019- 
31. Oktober 2020  

1. November 2020- 
31. Dezember 2020   

Analytische TAC 

Dänemark 72 433  (*) (***) 49 953  (*) (******)  Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. 

Deutschland 14  (*) (**) (***) 10  (*) (**) (******)  Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. 

Niederlande 53  (*) (**) (***) 37  (*) (**) (******)   

Union 72 500  (*) (***) 50 000  (*) (******)   

Norwegen 14 500  (****) pm    

Färöer 5 000  (*****) pm    

TAC entfällt  entfällt    

(*) Bis zu 5 % der Quote kann aus Beifängen von Schellfisch und Wittling bestehen (OT2/*2A3A4). Beifänge von Schellfisch und Wittling, die gemäß dieser Bestimmung auf die Quote angerechnet werden, und 
Beifänge von Arten, die gemäß Artikel 15 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 auf die Quote angerechnet werden, dürfen zusammen nicht mehr als 9 % der Quote ausmachen. 

(**) Diese Menge darf nur in den Unionsgewässern der ICES-Gebiete 2a, 3a und 4 gefangen werden. 
(***) Die Quote der Union darf nur vom 1. November 2019 bis zum 31. Oktober 2020 befischt werden. 
(****) Es ist ein Selektionsgitter zu verwenden. 
(*****) Es ist ein Selektionsgitter zu verwenden. Umfasst maximal 15 % unvermeidbare Beifänge (NOP/*2A3A4), die auf diese Quote angerechnet werden. 
(******) Die Quote der Union darf vom 1. November 2020 bis zum 31. Dezember 2020 befischt werden.“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/2133 DES RATES 

vom 17. Dezember 2020 

zur Durchführung des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 über die Anwendung 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen Personen, die gegen das Waffenembargo betreffend die 

Demokratische Republik Kongo verstoßen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 des Rates vom 18. Juli 2005 über die Anwendung spezifischer restriktiver 
Maßnahmen gegen Personen, die gegen das Waffenembargo betreffend die Demokratische Republik Kongo verstoßen (1), 
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 18. Juli 2005 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 angenommen. 

(2) Am 2. November 2020 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemäß der 
Resolution 1533 (2004) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, die Angaben zu einer Person, 
die restriktiven Maßnahmen unterliegt, aktualisiert. 

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 
S. SCHULZE     

(1) ABl. L 193 vom 23.7.2005, S. 1. 
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ANHANG 

In Anhang I Buchstabe a (Liste der Personen nach Artikel 2 und 2a) der Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 erhält Eintrag 7 
folgende Fassung: 

„7. Thomas LUBANGA 

Geburtsort: Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005 

Weitere Angaben: Im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung der UPC/L an Menschenrechtsverletzungen. 
Am 17. März 2006 an den IStGH überstellt. Wurde im März 2012 vom IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 
1. Dezember 2014 bestätigten die Berufungsrichter des IStGH Schuldspruch und Strafmaß für Lubanga. Am 19. Dezember 
2015 zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt in der DRK überstellt. Lubanga wurde am 15. März 2020 
nach Verbüßung der vom IStGH verhängten Strafe aus der Haft entlassen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung (‚Special 
Notice‘) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- 
Notices-Individuals 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die 
Aufnahme in die Liste: 

Thomas Lubanga war Präsident der UPC/L, einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten 
Gruppen und Milizen, die unter Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Laut dem Büro 
des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in Ituri von 2002 
bis 2003 verantwortlich. Er wurde im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung der UPC/L an 
Menschenrechtsverletzungen und am 17. März 2006 von den Behörden der DRK an den IStGH überstellt. Er wurde im 
März 2012 vom IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 1. Dezember 2014 bestätigten die Berufungsrichter des 
IStGH Schuldspruch und Strafmaß. Am 19. Dezember 2015 wurde er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine 
Haftanstalt in der DRK überstellt.“   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2020/2134 DES RATES 

vom 10. Dezember 2020 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemischten Ausschuss, der mit dem Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit eingesetzt wurde, zur 
Änderung von Anhang II des Abkommens über die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit zu vertretenden Standpunkt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 48 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

gestützt auf den Beschluss 2002/309/EG, Euratom des Rates und — bezüglich des Abkommens über die wissenschaftliche 
und technische Zusammenarbeit — der Kommission vom 4. April 2002 über den Abschluss von sieben Abkommen mit 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1), insbesondere auf Artikel 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (2) (im Folgenden „Abkommen“) trat am 1. Juni 
2002 in Kraft. 

(2) Gemäß Artikel 18 des Abkommens kann der Gemischte Ausschuss eine Änderung des Anhangs II des Abkommens 
beschließen. 

(3) Das Abkommen gilt infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nicht mehr für das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (im Folgenden „Vereinigtes Königreich“). 

(4) Nach Artikel 23 des Abkommens bleiben die erworbenen Ansprüche von Einzelnen im Falle der Kündigung des 
Abkommens unberührt; die Vertragsparteien treffen im gegenseitigen Einvernehmen eine Regelung für die 
Anwartschaften. 

(5) Daher ist es erforderlich, durch die Änderung des Anhangs II des Abkommens den gegenseitigen Schutz der 
Sozialversicherungsansprüche für Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs sowie ihre Familienangehörigen 
und Hinterbliebenen vorzusehen, die sich am Ende des Übergangszeitraums im Sinne des Artikels 126 des 
Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (3) in einer grenzüberschreitenden Situation befinden oder 
befunden haben, die eine oder mehrere Vertragsparteien des Abkommens und das Vereinigte Königreich gleichzeitig 
betrifft. 

(6) Daher sollte der von der Union im Gemischten Ausschuss zu vertretende Standpunkt auf dem Entwurf eines 
Beschlusses des Gemischten Ausschusses beruhen — 

(1) ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 1. 
(2) ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 6. 
(3) ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union im Gemischten Ausschuss zur vorgeschlagenen Änderung des Anhangs II des 
Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit und die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu 
vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemischten Ausschusses (4). 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 10. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

M. ROTH     

(4) Siehe Dokument ST 12965/20 unter http://register.consilium.europa.eu. 
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BESCHLUSS (EU) 2020/2135 DES RATES 

vom 10. Dezember 2020 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung von 
Anhang VI (Soziale Sicherheit) des EWR-Abkommens zu vertretenden Standpunkt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 48 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit Durchführungsvorschriften zum 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (2) (im Folgenden „EWR-Abkommen“) trat am 1. Januar 
1994 in Kraft. 

(2) Gemäß Artikel 98 des EWR-Abkommens kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss eine Änderung des Anhangs VI des 
EWR-Abkommens, der Bestimmungen über soziale Sicherheit enthält, beschließen. 

(3) Nach Artikel 33 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (3) (im Folgenden „Austrittsabkommen“) gilt Titel 
III von Teil Zwei des Austrittsabkommens für Staatsangehörige Islands, des Fürstentums Liechtenstein, des 
Königreichs Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, sofern diese Länder entsprechende 
Übereinkünfte mit dem Vereinigten Königreich, die auf Unionsbürger anwendbar sind, sowie mit der Union, die auf 
Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs anwendbar sind, geschlossen haben und anwenden. 

(4) Nach Artikel 32 des Abkommens über Vereinbarungen zwischen Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem 
Königreich Norwegen und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem Ausscheiden des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, dem EWR-Abkommen und anderen aufgrund der 
Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union geltenden Vereinbarungen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und den EWR-EFTA-Staaten (im Folgenden „Trennungsabkommen“) gilt Titel III von Teil 
Zwei des Trennungsabkommens für Unionsbürger, sofern die Union entsprechende Abkommen mit dem 
Vereinigten Königreich, die für EWR-EFTA-Staatsangehörige gelten, sowie mit den EWR-EFTA-Staaten, die für 
Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs gelten, geschlossen hat und anwendet. 

(5) Daher ist es erforderlich, den gegenseitigen Schutz der Sozialversicherungsansprüche für Staatsangehörige des 
Vereinigten Königreichs, Staatenlose und Flüchtlinge sowie ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen 
vorzusehen, die sich am Ende des Übergangszeitraums im Sinne des Artikels 126 des Austrittsabkommens in einer 
grenzüberschreitenden Situation befinden oder befunden haben, die eine oder mehrere Vertragsparteien des EWR- 
Abkommens und das Vereinigte Königreich gleichzeitig betrifft. 

(6) Daher sollte der von der Union im Gemeinsamen Ausschuss zu vertretende Standpunkt auf dem Entwurf eines 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses beruhen — 

(1) ABl. L 305 vom 30.11.1994, S. 6. 
(2) ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3. 
(3) ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur vorgeschlagenen Änderung des 
Anhangs VI (Soziale Sicherheit) des EWR-Abkommens zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (4). 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 10. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

M. ROTH     

(4) Siehe Dokument ST 12969/20 unter http://register.consilium.europa.eu 
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BESCHLUSS (EU) 2020/2136 DES RATES 

vom 14. Dezember 2020 

zur Festlegung des Standpunkts des Rates zum zweiten Entwurf des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 314 Absatz 3, in 
Verbindung mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere mit Artikel 106a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission hat am 10. Dezember 2020 einen Vorschlag mit dem zweiten Entwurf des Gesamthaushaltsplans 
der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt (1). 

(2) Der Rat hat den Vorschlag der Kommission mit dem Ziel geprüft, einen Standpunkt festzulegen, der auf der 
Einnahmenseite mit dem Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über das System der 
Eigenmittel der Europäischen Union (2) und auf der Ausgabenseite mit dem Inhalt der am 10. November 2020 
erzielten grundsätzlichen Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 im Einklang steht. 

(3) Da so bald wie möglich ein Standpunkt des Rates zu dem zweiten Entwurf des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 festgelegt werden muss, damit vor Beginn des Haushaltsjahres 
2021 ein Haushaltsplan endgültig festgestellt und somit die Kontinuität des Handelns der Union gewahrt werden 
kann, ist es gerechtfertigt, gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Rates die in Artikel 4 des Protokolls 
Nr. 1 festgelegte Frist von acht Wochen für die Unterrichtung der nationalen Parlamente zu verkürzen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Einziger Artikel 

Der Rat hat den Standpunkt des Rates zum zweiten Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2021 am 14. Dezember 2020 festgelegt. 

Der vollständige Text kann über die Website des Rates unter http://www.consilium.europa.eu/ eingesehen oder 
heruntergeladen werden. 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

M. ROTH     

(1) COM(2020) 839 final. 
(2) ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 39. 
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BESCHLUSS (EU) 2020/2137 DES RATES 

vom 15. Dezember 2020 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im Handels- und 
Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU, der mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits eingesetzt wurde, in Bezug auf die Einsetzung eines Sonderausschusses 

für Dienstleistungen zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (1) (im Folgenden „Abkommen“) wurde am 15. Oktober 2008 
unterzeichnet und wird seit dem 29. Dezember 2008 vorläufig angewandt. 

(2) Nach Artikel 230 Absatz 4 des Abkommens kann der Handels- und Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU 
Sonderausschüsse einsetzen und beaufsichtigen, die sich mit in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen 
befassen. 

(3) Um alle Fragen des Abkommens, die den Handel mit Dienstleistungen betreffen, effizienter zu behandeln, 
beabsichtigt der Handels- und Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU, einen Beschluss zur Einsetzung eines 
Sonderausschusses für Dienstleistungen zu erlassen. 

(4) Da der Beschluss zur Einsetzung eines Sonderausschusses für Dienstleistungen Rechtswirkung haben wird, ist es 
angezeigt, den im Namen der Union im Handels- und Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU zu vertretenden 
Standpunkt festzulegen. 

(5) Daher sollte der Standpunkt der Union im Handels- und Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU in Bezug auf die 
Einsetzung eines Sonderausschusses für Dienstleistungen auf dem Entwurf des Beschlusses des Handels- und 
Entwicklungsausschusses CARIFORUM-EU beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Standpunkt, der im Namen der Union im Handels- und Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU, der mit dem 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzt wurde, in Bezug auf die Einsetzung eines Sonderausschusses für 
Dienstleistungen zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf des Beschlusses des Handels- und Entwicklungsausschusses 
CARIFORUM-EU (2). 

(2) Die Vertreter der Union im Handels- und Entwicklungsausschuss CARIFORUM-EU sind befugt, geringfügigen 
Änderungen am Beschlussentwurf des Handels- und Entwicklungsausschusses CARIFORUM-EU zuzustimmen, ohne dass 
ein neuer Beschluss des Rates erforderlich ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(1) ABl. L 289 vom 30.10.2008, S. 3. 
(2) Siehe Dokument ST 13287/20 unter http://register.consilium.europa.eu. 
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Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

J. KLOECKNER     
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BESCHLUSS (EU) 2020/2138 DES RATES 

vom 15. Dezember 2020 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen Ausschuss, der mit dem Abkommen 
über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits eingesetzt wurde, im Hinblick auf die 

Annahme der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits (1) (im Folgenden „Abkommen“) wurde von der Union mit dem 
Beschluss (EU) 2020/948 des Rates (2) geschlossen und trat am 2. August 2020 in Kraft. 

(2) Nach Artikel 22 des Abkommens wird ein Gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern der Vertragsparteien (im 
Folgenden „Gemeinsamer Ausschuss“) eingesetzt, um die Verwaltung und die ordnungsgemäße Anwendung des 
Abkommens zu gewährleisten. 

(3) Nach Artikel 22 Absatz 3 des Abkommens gibt sich der Gemeinsame Ausschuss eine Geschäftsordnung. 

(4) Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung des Abkommens sollte die Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses angenommen werden. 

(5) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union in der ersten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden 
Standpunkt festzulegen, da der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zur Annahme seiner Geschäftsordnung für 
die Union rechtswirksam sein wird. Der von der Union im Gemeinsamen Ausschuss zu vertretende Standpunkt 
sollte auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Standpunkt, der im Namen der Union in der ersten Sitzung des nach Artikel 22 des Abkommens über den 
gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien 
andererseits eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses im Hinblick auf die Annahme der Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf des Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses (3). 

(2) Die Vertreter der Union im Gemeinsamen Ausschuss können geringfügigen Änderungen am Entwurf des Beschlusses 
des Gemeinsamen Ausschusses zustimmen, ohne dass ein neuer Beschluss des Rates erforderlich ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(1) ABl. L 321 vom 20.11.2012, S. 3. 
(2) Beschluss (EU) 2020/948 des Rates vom 26. Juni 2020 über den Abschluss — im Namen der Union — des Abkommens über den 

gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits 
(ABl. L 212 vom 3.7.2020, S. 3). 

(3) Siehe Dokument ST13385/20 unter http://register.consilium.europa.eu 

DE Amtsblatt der Europäischen Union 18.12.2020                                                                                                                                       L 430/17   

http://register.consilium.europa.eu


Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2020  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

J. KLOECKNER     
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BESCHLUSS (EU) 2020/2139 DES RATES 

vom 15. Dezember 2020 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen Ausschuss, der mit dem Europa- 
Mittelmeer-Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits eingesetzt wurde, im 
Hinblick auf die Annahme der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden 

Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Europa-Mittelmeer-Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits (1) (im Folgenden „Abkommen“) wurde von 
der Union mit dem Beschluss (EU) 2020/953 des Rates (2) geschlossen und trat am 2. August 2020 in Kraft. 

(2) Nach Artikel 21 des Abkommens wird ein Ausschuss aus Vertretern der Vertragsparteien (im Folgenden 
„Gemeinsamer Ausschuss“) eingesetzt, um die Verwaltung und die ordnungsgemäße Anwendung des Abkommens 
zu gewährleisten. 

(3) Nach Artikel 21 Absatz 3 des Abkommens gibt sich der Gemeinsame Ausschuss eine Geschäftsordnung. 

(4) Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung des Abkommens sollte die Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses angenommen werden. 

(5) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union in der ersten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden 
Standpunkt festzulegen, da der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zur Annahme seiner Geschäftsordnung für 
die Union rechtswirksam sein wird. Der von der Union im Gemeinsamen Ausschuss zu vertretende Standpunkt 
sollte auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Standpunkt, der im Namen der Union in der ersten Sitzung des nach Artikel 21 des Europa-Mittelmeer- 
Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen 
Königreich Jordanien andererseits eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses im Hinblick auf die Annahme der 
Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf des Beschlusses des 
Gemeinsamen Ausschusses (3). 

(2) Die Vertreter der Union im Gemeinsamen Ausschuss können geringfügigen Änderungen am Entwurf des Beschlusses 
des Gemeinsamen Ausschusses zustimmen, ohne dass ein neuer Beschluss des Rates erforderlich ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(1) ABl. L 334 vom 6.12.2012, S. 3. 
(2) Beschluss (EU) 2020/953 des Rates vom 26. Juni 2020 über den Abschluss, im Namen der Union, des Protokolls zur Änderung des 

Europa-Mittelmeer-Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem 
Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits (ABl. L 212 vom 3.7.2020, S. 12). 

(3) Siehe Dokument ST 13481/20 unter http://register.consilium.europa.eu 
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Geschehen zu Brüssel 15. Dezember 2020  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

J. KLOECKNER     
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BESCHLUSS (EU) 2020/2140 DES RATES 

vom 15. Dezember 2020 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen Ausschuss, der mit dem Europa- 
Mittelmeer-Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Regierung des Staates Israel andererseits eingesetzt wurde, im Hinblick auf die 

Annahme der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Europa-Mittelmeer-Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Regierung des Staates Israel andererseits (1) (im Folgenden „Abkommen“) wurde von der Union 
mit dem Beschluss (EU) 2020/952 des Rates (2) geschlossen und trat am 2. August 2020 in Kraft. 

(2) Nach Artikel 22 des Abkommens wird ein Ausschuss aus Vertretern der Vertragsparteien (im Folgenden 
„Gemeinsamer Ausschuss“) eingesetzt, um die Verwaltung und die ordnungsgemäße Anwendung des Abkommens 
zu gewährleisten. 

(3) Nach Artikel 22 Absatz 3 des Abkommens gibt sich der Gemeinsame Ausschuss eine Geschäftsordnung. 

(4) Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung des Abkommens sollte die Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses angenommen werden. 

(5) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union in der ersten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden 
Standpunkt festzulegen, da der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zur Annahme seiner Geschäftsordnung für 
die Union rechtswirksam sein wird. Der von der Union im Gemeinsamen Ausschuss zu vertretende Standpunkt 
sollte auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Standpunkt, der im Namen der Union in der ersten Sitzung des nach Artikel 22 des Europa-Mittelmeer- 
Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Regierung des 
Staates Israel andererseits eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses im Hinblick auf die Annahme der Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf des Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses (3). 

(2) Die Vertreter der Union im Gemeinsamen Ausschuss können geringfügigen Änderungen am Entwurf des Beschlusses 
des Gemeinsamen Ausschusses zustimmen, ohne dass ein neuer Beschluss des Rates erforderlich ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(1) ABl. L 208 vom 2.8.2013, S. 3. 
(2) Beschluss (EU) 2020/952 des Rates vom 26. Juni 2020 über den Abschluss, im Namen der Europäischen Union, des Europa- 

Mittelmeer-Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Regierung des 
Staates Israel andererseits (ABl. L 212 vom 3.7.2020, S. 10). 

(3) Siehe Dokument ST 13483/20 unter http://register.consilium.europa.eu 
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Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

J. KLOECKNER     
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BESCHLUSS (EU) 2020/2141 DES RATES 

vom 15. Dezember 2020 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen Ausschuss, der mit dem Abkommen 
über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits eingesetzt wurde, im Hinblick auf 

die Annahme der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits (1) (im Folgenden „Abkommen“) wurde von der 
Union mit dem Beschluss (EU) 2020/951 des Rates (2) geschlossen und trat am 2. August 2020 in Kraft. 

(2) Nach Artikel 22 des Abkommens wird ein Gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern der Vertragsparteien (im 
Folgenden „Gemeinsamer Ausschuss“) eingesetzt, um die Verwaltung und die ordnungsgemäße Anwendung des 
Abkommens zu gewährleisten. 

(3) Nach Artikel 22 Absatz 3 des Abkommens gibt sich der Gemeinsame Ausschuss eine Geschäftsordnung. 

(4) Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung des Abkommens sollte die Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses angenommen werden. 

(5) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union in der ersten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses zu vertretenden 
Standpunkt festzulegen, da der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zur Annahme seiner Geschäftsordnung für 
die Union rechtswirksam sein wird. Der von der Union im Gemeinsamen Ausschuss zu vertretende Standpunkt 
sollte auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Standpunkt, der im Namen der Union in der ersten Sitzung des nach Artikel 22 des Abkommens über den 
gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Moldau andererseits eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses im Hinblick auf die Annahme der Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Ausschusses zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf des Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses (3). 

(2) Die Vertreter der Union im Gemeinsamen Ausschuss können geringfügigen Änderungen am Entwurf des Beschlusses 
des Gemeinsamen Ausschusses zustimmen, ohne dass ein neuer Beschluss des Rates erforderlich ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(1) ABl. L 292 vom 20.10.2012, S. 3. 
(2) Beschluss (EU) 2020/951 des Rates vom 26. Juni 2020 über den Abschluss im Namen der Union des Abkommens über den 

gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau 
andererseits (ABl. L 212 vom 3.7.2020, S. 8). 

(3) Siehe Dokument ST 13515/20 unter http://register.consilium.europa.eu. 
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Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

J. KLOECKNER     
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BESCHLUSS (GASP) 2020/2142 DES RATES 

vom 17. Dezember 2020 

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2018/1789 zur Unterstützung der Bekämpfung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der Verbreitung solcher Waffen in 

den Staaten der Liga der Arabischen Staaten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 31 Absatz 1, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 19. November 2018 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2018/1789 (1) zur Unterstützung der Bekämpfung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der Verbreitung solcher Waffen in den Staaten der 
Liga der Arabischen Staaten angenommen. 

(2) In Artikel 5 Absatz 2 des Beschlusses (GASP) 2018/1789 ist festgelegt, dass die Geltungsdauer dieses Beschlusses 
24 Monate nach dem Tag des Abschlusses der in Artikel 3 Absatz 3 dieses Beschlusses genannten Vereinbarung 
endet. 

(3) Am 30. Oktober 2020 hat die Small Arms Survey (SAS), die Durchführungsstelle des Projekts gemäß Artikel 1 des 
Beschlusses (GASP) 2018/1789, die Union um deren Ermächtigung ersucht, den Durchführungszeitraum dieses 
Beschlusses um sechs Monate auf einen Zeitraum von insgesamt 30 Monaten zu verlängern. Die beantragte 
Verlängerung ist auf die COVID-19-Pandemie und die anschließende Verschiebung einer Reihe von im Projekt 
festgelegten Tätigkeiten zurückzuführen. 

(4) Die beantragte Änderung des Beschlusses (GASP) 2018/1789 betrifft Artikel 5 Absatz 2. 

(5) Die Verlängerung des im Beschluss (GASP) 2018/1789 festgelegten Durchführungszeitraums um sechs Monate kann 
ohne jeden weiteren Mittelbedarf erfolgen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 5 Absatz 2 des Beschlusses (GASP) 2018/1789 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Geltungsdauer dieses Beschlusses endet 30 Monate nach dem Tag des Abschlusses der in Artikel 3 Absatz 3 
genannten Vereinbarung.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel 17. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 
S. SCHULZE     

(1) Beschluss (GASP) 2018/1789 des Rates vom 19. November 2018 zur Unterstützung der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen und der Verbreitung solcher Waffen in den Staaten der Liga der Arabischen Staaten (ABl. L 293 vom 
20.11.2018, S. 24). 
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BESCHLUSS (GASP) 2020/2143 DES RATES 

vom 17. Dezember 2020 

zur Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/512/GASP (1) angenommen. 

(2) Am 19. März 2015 ist der Europäische Rat übereingekommen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Geltungsdauer der restriktiven Maßnahmen eindeutig an die vollständige Umsetzung der Vereinbarungen von 
Minsk zu knüpfen, in dem Bewusstsein, dass die vollständige Umsetzung für den 31. Dezember 2015 vorgesehen 
war. 

(3) Am 29. Juni 2020 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2020/907 (2) angenommen, mit dem der Beschluss 
2014/512/GASP bis zum 31. Januar 2021 verlängert wurde, um die Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk 
einer weiteren Bewertung unterziehen zu können. 

(4) Nach der Bewertung der Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk ist der Rat der Auffassung, dass der Beschluss 
2014/512/GASP um weitere sechs Monate verlängert werden sollte, damit der Rat ihre Umsetzung einer weiteren 
Bewertung unterziehen kann. 

(5) Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Beschlusses 2014/512/GASP erhält folgende Fassung: 

„(1) Dieser Beschluss gilt bis zum 31. Juli 2021.“ 

Artikel 2 

Der vorliegende Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 
S. SCHULZE     

(1) Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die 
Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 13). 

(2) Beschluss (GASP) 2020/907 des Rates vom 29. Juni 2020 zur Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen 
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 207 vom 30.6.2020, S. 37). 
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (GASP) 2020/2144 DES RATES 

vom 17. Dezember 2020 

zur Durchführung des Beschlusses 2010/788/GASP über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Republik Kongo 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 31 Absatz 2, 

gestützt auf den Beschluss 2010/788/GASP des Rates vom 20. Dezember 2010 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Republik Kongo und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/369/GASP (1), insbesondere auf 
Artikel 6, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 20. Dezember 2010 hat der Rat den Beschluss 2010/788/GASP angenommen. 

(2) Am 2. November 2020 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemäß der 
Resolution 1533 (2004) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, die Angaben zu einer Person, 
die restriktiven Maßnahmen unterliegt, aktualisiert. 

(3) Anhang I des Beschlusses 2010/788/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I des Beschlusses 2010/788/GASP wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2020.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 
S. SCHULZE     

(1) ABl. L 336 vom 21.12.2010, S. 30. 
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ANHANG 

In Anhang I Buchstabe a (Liste der Personen nach Artikel 3 Absatz 1) des Beschlusses 2010/788/GASP erhält Eintrag 7 
folgende Fassung: 

„7. Thomas LUBANGA 

Geburtsort: Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005 

Weitere Angaben: Im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung der UPC/L an Menschenrechtsverletzungen. 
Am 17. März 2006 an den IStGH überstellt. Wurde im März 2012 vom IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 
1. Dezember 2014 bestätigten die Berufungsrichter des IStGH Schuldspruch und Strafmaß für Lubanga. Am 
19. Dezember 2015 zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt in der DRK überstellt. Lubanga wurde am 
15. März 2020 nach Verbüßung der vom IStGH verhängten Strafe aus der Haft entlassen. Weblink zur Besonderen 
Ausschreibung (‚Special Notice‘) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/How-we- 
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die 
Aufnahme in die Liste: 

Thomas Lubanga war Präsident der UPC/L, einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten 
Gruppen und Milizen, die unter Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Laut dem Büro 
des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in Ituri von 2002 
bis 2003 verantwortlich. Er wurde im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung der UPC/L an 
Menschenrechtsverletzungen und am 17. März 2006 von den Behörden der DRK an den IStGH überstellt. Er wurde im 
März 2012 vom IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 1. Dezember 2014 bestätigten die Berufungsrichter des 
IStGH Schuldspruch und Strafmaß. Am 19 Dezember 2015 wurde er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine 
Haftanstalt in der DRK überstellt.“   
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